
Nachtrag IV zur Gemeindeordnung vom 14. Februar 19841  Beilage 1 
vom ... 

2.1.2001 

 

 

I.  Die Gemeindeordnung vom 14. Februar 19841 wird wie folgt 
geändert: 
 
Art. 7 Ziff. 12ter und 12quater (neu) 

Dem fakultativen Referendum unterstehen: 
12.ter die Veräusserung von Mehrheitsbeteiligungen an 

privatrechtlichen Unternehmen; 
12.quater die Veräusserung von Beteiligungen an privatrechtlichen 

Unternehmen, die auf der Basis von 
Leistungsvereinbarungen die Grundversorgung der Stadt 
mit Energie oder Wasser sicherstellen, an privatrechtliche 
Rechtssubjekte, sofern sich nach der Veräusserung weniger 
als 90 % des Aktienkapitals und der Stimmen im Eigentum 
öffentlich-rechtlicher Rechtssubjekte befinden. 

 
Art. 34 Ziff. 10 und 11 (neu) 

Der Grosse Gemeinderat beschliesst unter Vorbehalt des 
Referendums (Art. 6 und 7) über: 
10. die Veräusserung von Mehrheitsbeteiligungen an 

privatrechtlichen Unternehmen; 
11. die Veräusserung von Beteiligungen an privatrechtlichen 

Unternehmen, die auf der Basis von 
Leistungsvereinbarungen die Grundversorgung der Stadt mit 
Energie oder Wasser sicherstellen, an privatrechtliche 
Rechtssubjekte, sofern sich nach der Veräusserung weniger 
als 90 % des Aktienkapitals und der Stimmen im Eigentum 
öffentlich-rechtlicher Rechtssubjekte befinden. 

 
3. Unternehmen Art. 46 

Einzelne Verwaltungszweige können durch Reglement als 
städtische Unternehmen verselbständigt werden. 

Die Stadt kann sich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben an einer 
privatrechtlichen Körperschaft oder einer Stiftung beteiligen. Die 
Beteiligung kann veräussert werden. 

Die Stadt kann einer privatrechtlichen Körperschaft oder einer 
Stiftung mit einer Leistungsvereinbarung öffentliche Aufgaben 
übertragen. Werden hoheitliche Befugnisse übertragen, so ist der 
Erlass eines Reglements erforderlich. 
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II. Dieser Nachtrag untersteht dem obligatorischen Referendum. 
Er bedarf der Genehmigung durch das zuständige kantonale 

Departement. 

III. Der Stadtrat bestimmt das Inkrafttreten. 

 
 
St.Gallen, den .... 
 
 
Im Namen des Grossen Gemeinderats 
Der Präsident: 
Beat Schäfli 
 
 
Der Stadtschreiber: 
Manfred Linke 

 
 


